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HUNDESCHULE ÖGV FELIXDORF
BADGASSE 4 „ALTES E-WERK“ 
2603 FELIXDORF

 | WWW.OEGVFELIXDORF.AT

KURSZEITEN
ÖGV FELIXDORF
Welpen Dienstag 17:30 - 18:30

Junghunde Dienstag 18:30 - 19:30

Unterordnung
Grundkurs

Dienstag

18:00 - 18:30 Theorie
18:30 - 19:00 Praxis
19:00 - 19:30 Theorie
19:30 - 20:00 Praxis

Samstag

14:00 - 14:30 Theorie
14:30 - 15:00 Praxis
15:00 - 15:30 Theorie
15:30 - 16:00 Praxis

Unterordnung (BGH)
Fortgeschrittene 1 Samstag

14:00 - 14:30
15:00 - 15:30

Unterordnung (BGH)
Fortgeschrittene 2 Donnerstag

18:30 - 19:00
19:30 - 20:00

Obedience

Montag 18:00 - 19:30 freies Obedience Training aus-
schließlich für OB-Kursteilnehmer

Donnerstag 16:00 - 20:00

   Training nur nach Voranmeldung! Brigitte Tel.: 0699/114 520 46

Breitensport Samstag 16:30 - 18:30

Fährte    Sonntag nach Vereinbarung! Herbert Tel.: 0664/236 88 83

Work & Fun Donnerstag 17:30 - 18:30

Prüfungsstufen
IBGH1-3, OB Beginner, OB1-3, OB Senior, ROB Jugend, ROB Senior, ROB 1-3

Richter Christian Steinlechner

Startgebühr € 25

Beginn 08:00 Uhr

Meldeadresse office@oegvfelixdorf.at oder online unter www.oegv.at,
Fremdstarter unter www.oegv.at/Registrierung
Jede Meldung erhält eine Bestätigung, ansonsten bitte urgieren! Meldungen sind 
nur mit Meldebestätigung gültig. Auskünfte bei Daniela Diewald (Tel: 0676/7342660)

Meldeschluss 15.06.2024
Trainingsmöglichkeit nach Vereinbarung

OG Prüfung Sommer 2024
Samstag, 22. Juni 2024

Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Starter, die Nenngebühr auch bei Nichtantritt zu bezahlen. Leistungsheft und Impfpass 
sind mitzubringen. Der Antritt ist nur mit gechippten Hunden gestattet. Hitzige Hündinnen sind zu melden. Der Hundeführer haftet 
für Schäden jeglicher Art. Mit der Meldung erklärt sich der Starter/die Starterin damit einverstanden, dass Fotos und Filmaufnah-
men auf der Homepage des ÖGV Felixdorf, in den Vereinsnachrichten, in der Gemeindezeitung, in Facebook, Instagram oder der 
UH veröffentlicht werden können. Zusätzlich erklärt sich der Hundeführer bereit, dass im Rahmen dieser Produkte sein Name ge-
nannt werden kann. Videoaufnahmen können nicht zur Beweisführung herangezogen werden. 


